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Erst in 2 bis 
5 Jahren 
erwarten die 

Kommunen eine 
Normalisierung der 
Steuereinnahmen 
und -ausgaben auf 

das Vorkrisenniveau.
  

Zusätzliche Ausgaben

Im Zuge des Ukrainekrieges kam eine 
weitere Aufgabe auf die Kommunen 
zu: die schutzsuchenden Menschen 
aufzunehmen und zu unterstützen, 
z.B. durch die Bereitstellung von Un-
terkünften – auch dies sind Kosten, 
die von den Kommunen getragen 
werden und bei denen die bisherigen 
Unterstützungen des Bundes enttäu-
schend sind. 
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Entgeltentwicklung im öffentlichen Dienst

Das Jahr 2022 war für die kommunalen Arbeitgeber noch 
geprägt von den Ergebnissen der Tarifrunde 2020. Am 
25. Oktober 2020 haben die Verhandlungspartner ein 
Ergebnis erzielt, das Entgeltsteigerungen in Höhe von 
insgesamt 3,2 % beinhielt. Zum 1. April 2021 stiegen die 
Tabellenentgelte um 1,4 %, mindestens aber 50 €. Der 
zweite Erhöhungsschritt wurde zum 1. April 2022 um 
weitere 1,8 % umgesetzt.

Innerhalb der letzten zehn Jahre (2012–2021) sind die 
Tariflöhne im Schnitt um 2,5 % gestiegen, während die 
Inflationsrate sich im gleichen Zeitraum um knapp 1,4 % 
pro Jahr erhöhte. Von dieser Differenz haben die Be-
schäftigten Jahr für Jahr profitiert. In den letzten zehn 
Jahren beträgt die Reallohnsteigerung knapp 11 %. Wenn 
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man sich den Zeitraum von 2008 bis 2021 ansieht, liegt 
die Reallohnsteigerung sogar bei ca. 16 %.

Reallohnsteigerungen

Die Reallohngewinne beispielsweise einer Verwaltungs- 
fachangestellten bei Einstieg und in der Endstufe liegen 
im betrachteten Zeitraum ab 2012 deutlich über 300 €. 
Wenn in den vergangenen Tarifrunden lediglich ein In-
flationsausgleich vereinbart worden wäre, läge das Ein-
stiegsentgelt zum Beispiel bei rd. 2.286 €. Die Differenz 
zum tatsächlichen Tabellenentgelt von 2.636 € stellt den 
Reallohngewinn dar. 

ENTGELTGRUPPE 6 (BEISPIELSWEISE VERWALTUNGSFACHANGESTELLTE):
INFLATIONSAUSGLEICH VS. TATSÄCHLICHE ERHÖHUNG (TVöD) IN EURO 

(SEIT 2012–2021)

2.943,02
Euro

3.256,10
Euro

Endstufe

313,08 Euro

2.286,35
Euro

2.636,00
Euro

Einstiegsstufe

349,65 Euro

Reallohn-
gewinn 

Reallohn-
gewinn 

Inflationsausgleich          Reallohngewinn          TVöD: Tatsächliches Entgelt
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Eine Intensivpflegekraft kommt im gleichen Zeitraum 
bei Einstieg sogar auf rd. 660 € Reallohngewinn. Hierin 
einberechnet werden auch weitere Aufwertungen, wie 
die Erhöhung der Intensivzulage von 100 €, die Pflege-
zulage von 70 € (jetzt 120 €)/Monat, die allgemeine 
Zulage von 25 €/Monat und die Erhöhung der Wechsel-
schichtzulage auf 155 €/Monat.

Entgeltzuwächse haben auch die Auszubildenden im 
kommunalen öffentlichen Dienst verzeichnen können, 
und zwar überproportional. Die Entgelte der Auszubil-
denden im dritten Ausbildungsjahr im Bereich BBiG sind 
seit 2012 um 37 % gestiegen (seit April 2022 gilt der 
zweite Tariferhöhungsschritt um weitere 25 € aus der 
Tarifeinigung 2020).

ENTGELTGRUPPE P 7 (BEISPIELSWEISE INTENSIVPFLEGEKRAFT):
INFLATIONSAUSGLEICH VS. TATSÄCHLICHE ERHÖHUNG (TVöD)

(SEIT 2012–2021)
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Reallohn-
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Inflationsausgleich          Reallohngewinn          TVöD: Tatsächliches Entgelt
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Auch die Entgelte der Auszubildenden im dritten Ausbil-
dungsjahr im Bereich Pflege sind seit 2012 um 30 % ge-
stiegen (seit April 2022 gilt der zweite Tariferhöhungs-
schritt um weitere 25 € aus der Tarifeinigung 2020).

ENTGELTSTEIGERUNG IN EURO IM VERGLEICH FÜR DAS DRITTE
AUSBILDUNGSJAHR IM ZEITRAUM VON

1. MÄRZ 2012 BIS 1. APRIL 2022 (§ 8 ABS. 1 TVAöD-BBIG)
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Entlastungspakete wirken

Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung 
(IMK) der Hans-Böckler-Stiftung hat ermittelt, dass die 
bisher von der Bundesregierung verabschiedeten Ent- 
lastungspakete bereits eine deutliche Kostenkompensa-
tion gebracht haben. Von den Auswirkungen der Entlas- 
tungspakete profitieren folglich auch Beschäftigte des 
öffentlichen Dienstes.

Ein Beispiel: Bei zwei Erwerbstätigen mit geringem Ein- 
kommen wird der überwiegende Teil der Mehrbelastun-
gen kompensiert, der durch teurere Energie entsteht. 
Berücksichtigt man darüber hinaus auch die überhöhten 
Preisanstiege bei Nahrungsmitteln, beläuft sich die Ent- 
lastung immerhin auf bis zu 64 %. Davon noch unbe-
rücksichtigt ist das dritte Entlastungspaket der Bundes-
regierung. Diese Differenzierung ist aber nötig.
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Nicht nur während der Corona-Pandemie hat sich ge-
zeigt, dass der öffentliche Dienst ein krisenfester und 
sicherer Arbeitgeber ist. 

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) gilt 
den Gewerkschaften als „Leitwährung“. Denn die durch 
Tarifverträge geregelten Arbeitsbedingungen sind in der 
Regel besser als die Arbeitsbedingungen in Jobs ohne 
Tarifvertrag. 

Beschäftigung im öffentlichen Dienst und 
die Bedeutung kommunaler Arbeitgeber 
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Hohe Tarifbindung

Dank der hohen Tarifbindung können Beschäftigte im 
öffentlichen Dienst auf eine geregelte Arbeitszeit, eine 
faire Bezahlung und tarifvertraglich geregelte Arbeits-
bedingungen, wie die bessere Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf und häufig auf Kita-Zuschüsse, Fahrtkosten-
zuschüsse für den ÖPNV und Maßnahmen zur Gesund-
heitsförderung zählen. Darüber hinaus ist der flexible 
Eintritt älterer Beschäftigter in die Altersteilzeit möglich.

Zur Attraktivität des öffentlichen Dienstes trägt neben 
der Arbeitsplatzsicherheit auch ein Anspruch der Be-
schäftigten auf eine tarifvertraglich geregelte betriebli-
che Altersversorgung bei, der „Betriebsrente“ des öf-
fentlichen Dienstes. Ein weiterer Pluspunkt ist die Mög-
lichkeit der Entgeltumwandlung für das Leasing von 
(E-)Bikes. 

Zulagen zur Bindung von Fachkräften

Zur Deckung des Personalbedarfs oder zur Bindung von 
qualifizierten Fachkräften können Beschäftigte zusätzlich 
zum Entgelt eine Zulage von bis zu 1.000 € erhalten.

Weiterhin kann eine Arbeitsmarktzulage an Beschäftigte 
zusätzlich zu dem Entgelt in Höhe von bis zu 20 % der 
Stufe 2 ihrer jeweiligen Entgeltgruppe gezahlt werden.



19

Jahressonderzahlung „on top“

Die Beschäftigten erhalten zusätzlich zum Tabellenent-
gelt eine Jahressonderzahlung. Beschäftigte3 erhalten 
ab dem Jahr 2023 in den 

>  Entgeltgruppen 1 bis 8 = 84,51 %,
>  Entgeltgruppen 9a bis 12 = 70,28 % und
>  Entgeltgruppen 13 bis 15 = 51,78 % eines 
 Monatstabellenentgelts. 

Sozialpartner sind eine Verantwortungsgemeinschaft

Dass das so bleibt, wird die gemeinsame Aufgabe der 
Sozialpartner, der Arbeitgeber und der Gewerkschaften, 
in der kommenden Tarifrunde sein. Die kommunalen 
Arbeitgeber sind sich der Leistung der Beschäftigten in 
diesen besonderen Zeiten bewusst und wollen und wer- 
den ihrer Aufgabe als Verantwortungsgemeinschaft 
weiterhin gerecht werden.
3  In den Entgeltgruppen P5 bis P16 gelten abweichende Werte.
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Positionen der Arbeitgeber

Finanzielle Einbußen im Zuge der Corona-Pandemie, Alt- 
schulden und ein hoher Investitionsrückstand treffen die 
Kommunen und kommunalen Arbeitgeber derzeit wie 
auch die Inflation und damit einhergehende Preissteige- 
rungen. Daher ist Ziel dieser Tarifrunde ein Gesamtpaket, 
das den Belangen der tausenden kommunalen Arbeit- 
geber und der Situation der Beschäftigten gerecht wird.

Die kommunalen Arbeitgeber setzen sich in der Tarif-
runde 2023 u.a. für folgende Maßnahmen ein:

> Lösungen angesichts des Fachkräftemangels:
 Wir benötigen Lösungen, um dem Fachkräftemangel  
 beizukommen, und setzen uns deshalb insb. auch  
 für die höheren Entgeltgruppen im kommunalen 
 öffentlichen Dienst ein.

> Differenzierte Betrachtung einzelner Bereiche: 
 Die kommunalen Arbeitgeber sprechen sich für eine  
 besondere Berücksichtigung der spezifischen Pro- 
 blemlagen u.a. der kommunalen Krankenhäuser, Spar- 
 kassen und der Versorgungswirtschaft im Rahmen  
 der Tarifverhandlungen aus. Aufgrund der Energie- 
 krise erhöht sich die Gefahr von Kreditausfällen –  
 eine äußerst unsichere Lage für die Sparkassen. Die  
 kommunalen Krankenhäuser haben zudem mit stetig  
 steigenden Ausgaben bei gleichzeitig zurückgehen- 
 der Patientenzahl zu kämpfen.
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Forderungen der Gewerkschaften

ver.di und dbb beamtenbund und tarifunion haben am 
11. Oktober 2022 ihre Forderungen für die Tarifrunde 2023 
beschlossen:

Die Gewerkschaftsforderungen:

> Entgelt  
 Erhöhung der Tabellenentgelte um 10,5 %, mind.  
 jedoch um 500 € bei einer Laufzeit von 12 Monaten. 
 
> Auszubildende/Praktikantinnen und Praktikanten
 Erhöhung der Entgelte der Auszubildenden, Prakti- 
 kantinnen/Praktikanten und Studierende um 200 €  
 monatlich. Zudem wird die unbefristete Übernahme  
 von Auszubildenden gefordert.

> Weitere Forderungen 
 Die Gewerkschaften „erwarten“ eine Verlängerung der  
 Regelungen zur Altersteilzeitarbeit, was für die VKA  
 den Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen  
 für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) betrifft. Dessen  
 Regelungen gelten aktuell nur für Beschäftigte, deren  
 Altersteilzeitarbeitsverhältnis oder deren flexible  
 Altersarbeitszeit vor dem 1. Januar 2023 beginnt. 

Es ist zudem nicht ausgeschlossen, dass die Gewerk-
schaften im Laufe der Verhandlungsrunde weitere For- 
derungen erheben werden.
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Bewertung durch die VKA

Die Gewerkschaftsforderungen belaufen sich aufgrund 
des geforderten Mindestbetrags von 500 € tatsächlich 
auf ein Volumen von fast 15 %. Die Entgeltforderungen 
inklusive des geforderten Mindestbetrags würden die 
kommunalen Arbeitgeber jährlich rd. 15,02 Mrd. € mehr 
kosten. Dazu kommen die Kosten für die Entgeltsteige-
rung für Auszubildende, Praktikantinnen/Praktikanten 
sowie Studierende mit ca. 380 Mio. €. Damit liegen die 
aktuell bezifferbaren Mehrkosten bei insg. rd. 15,4 Mrd. €. 
Die Forderungen von ver.di und dbb sind damit neben 
den Forderungen von ver.di gegenüber der Post die der- 
zeit mit Abstand höchsten im Bereich der Flächentarif-
verträge erhobenen (z.B. im Vergleich zur Metall- und 
Elektroindustrie).

In der Spitze führt der geforderte Mindestbetrag sogar 
zu einer Entgeltsteigerung von bis zu 25 % in den unte- 
ren Entgeltgruppen – eine überproportionale Gehalts-
steigerung für diese. Ein Nachholbedarf bei den unteren 
Entgeltgruppen ist aber nicht gegeben, da sich der rela- 
tive Lohnabstand zwischen oberen und unteren Entgelt-
gruppen in den letzten Jahren bereits deutlich verringert 
hat. Der sehr hohe Mindestbetrag würde zudem zu einer 
Stauchung der mit den Gewerkschaften vereinbarten 
Entgelttabellen führen. Es ist wichtig, dass eine höher-
wertige Tätigkeit auch durch ein entsprechend höheres 
Entgelt entlohnt wird. Bei einer weiteren Stauchung der 
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Tabelle verstärkt sich der Effekt, dass der Gehaltszuwachs 
bei einer höherwertigen Tätigkeit geringer ist als dies vor 
Jahren von den Sozialpartnern vereinbart wurde. Auch 
würde sich ein hoher Abschluss negativ auf die Gefahr 
einer Lohn-Preis-Spirale auswirken.

Die Entgelte für TVöD-Auszubildende sind darüber hinaus 
im Vergleich mit anderen Branchen attraktiv und mehr 
als konkurrenzfähig, weshalb es keinen Grund für eine 
überproportionale Erhöhung gibt. Die unbefristete Über- 
nahme der Auszubildenden ist für die kommunalen Ar- 
beitgeber ebenfalls kein Thema, da diese ohnehin be-
reits über Bedarf ausbilden und die Absolventen in der 
Regel übernehmen. 

Die Kommunen und kommunalen Arbeitgeber benötigen 
einen Tarifabschluss, der Planungssicherheit gibt und 
den finanziellen Problemlagen und Herausforderungen 
der kommunalen Arbeitgeber Rechnung trägt. 
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Die VKA

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände 
(VKA) ist eine Spitzenorganisation im Sinne des Tarifver- 
tragsgesetzes. 

Die Mitglieder sind die 16 kommunalen Arbeitgeberver-
bände in Deutschland. Als Dachverband schließt die VKA 
Tarifverträge mit den zuständigen Gewerkschaften des 
öffentlichen Dienstes für die rund 10.000 kommunalen 
Arbeitgeber mit ihren rd. 2,5 Millionen Beschäftigten.

Neben der Regelung der Arbeitsbedingungen für die 
kommunalen Beschäftigten vertritt die VKA diese auf 
tarif-, arbeits- und sozialrechtlichem Gebiet gegenüber 
den Gewerkschaften, staatlichen Stellen und anderen 
Organisationen.

Schwerpunkte der VKA:

> Festlegen der Grundsätze der Tarifpolitik.
> Abschluss von Tarifverträgen und Vereinbarung 
 verbindlicher Richtlinien.
> Grundsatzbestimmungen für den Abschluss von 
 Tarifverträgen durch die Mitglieder.
> Beratung in rechtlichen Fragen.
> Regelung der Zusatzversorgung für die Beschäf-
 tigten im kommunalen öffentlichen Dienst.
> Beteiligung am Europäischen Sozialen Dialog.
> Einsatz für die Modernisierung des Tarifrechts zur  
 Stärkung des Wettbewerbs um Fachkräfte.
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Die VKA ist zuständig für die Sparten Verwaltung, Kranken-
häuser, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, Sparkassen,  
Flughäfen, Ver- und Entsorgungsbetriebe. Grundlage der 
meisten Beschäftigungsverhältnisse bei den kommuna-
len Arbeitgebern ist der Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD). 

Die VKA existiert seit 1949. Seit 1. Januar 2022 ist Karin 
Welge, Oberbürgermeisterin der Stadt Gelsenkirchen, 
Präsidentin der VKA und Verhandlungsführerin in der 
diesjährigen Tarifrunde. Hauptgeschäftsführer ist Niklas 
Benrath und Geschäftsführer Dr. Wolfgang Spree.

DIE SPARTEN DER VKA IM ÖFFENTLICHEN DIENST

1 Verwaltung 
 Anteil VKA-Gesamt: 57,7 %

2 Krankenhäuser 
 Anteil VKA-Gesamt: 20,1 %

3 Sparkassen  
 Anteil VKA-Gesamt: 7,6 %

4 Versorgung 
 Anteil VKA-Gesamt: 5,2 %

5  Nahverkehr / Häfen
 Anteil VKA-Gesamt: 3,5 %

6 Pflege- und Betreuungs-
 einrichtungen
 Anteil VKA-Gesamt: 2,9 %

7 Entsorgung
 Anteil VKA-Gesamt: 2 %

8 Flughäfen 
 Anteil VKA-Gesamt: 1 %
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Die kommunalen Arbeitgeberverbände  

> Kommunaler Arbeitgeberverband 
 Baden-Württemberg
> Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern
> Kommunaler Arbeitgeberverband Berlin
> Kommunaler Arbeitgeberverband 
 Brandenburg
> Kommunaler Arbeitgeberverband Bremen
> Arbeitsrechtliche Vereinigung Hamburg
> Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen
> Kommunaler Arbeitgeberverband 
 Mecklenburg-Vorpommern
> Kommunaler Arbeitgeberverband 
 Niedersachsen
> Kommunaler Arbeitgeberverband 
 Nordrhein-Westfalen
> Kommunaler Arbeitgeberverband 
 Rheinland-Pfalz
> Kommunaler Arbeitgeberverband Saar
> Kommunaler Arbeitgeberverband Sachsen
> Kommunaler Arbeitgeberverband 
 Sachsen-Anhalt
> Kommunaler Arbeitgeberverband 
 Schleswig-Holstein
> Kommunaler Arbeitgeberverband 
 Thüringen





www.vka.de


